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1 ŘȊǘΦ ϵ р aƛƻΦ .ƛƭŀƴȊǎǳƳƳŜΣ ϵ мл aƛƻΥ ¦msatzerlöse, im Jahresdurchschnitt 50 Arbeitnehmer; 
maßgeblich ist die Überschreitung von zwei dieser drei Kriterien. 
2 Jene Regelungen des GBV-CGK, die über gesetzliche/verordnungsmäßige Anforderungen hinausgehen, gelten 
für alle Rechtsgeschäfte, Handlungen und Organbestellungen einer GBV ab jenem Zeitpunkt, ab dem sie die 
Anwendbarkeit des Kodex im Wege einer Selbstverpflichtung anerkannt hat. 
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3 Das gesetzliche Erfordernis besteht nur, wenn beide URG-Kennzahlen nicht erreicht werden. 
4 Bei Genossenschaften kann gem. § 15 Abs 1 GenG die Satzung vorsehen, dass die Bestellung des Vorstandes 
durch den Aufsichtsrat erfolgt (siehe auch Abschnitt 11. des GBV-CGK) 
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5 Gilt gemäß § 26 WGG idF WGG-Novelle 2019 für alle ab dem 1.8.2019 neu bestellten Mitglieder des 
Vorstandes und Geschäftsführer gemeinnütziger Bauvereinigungen. 
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6 Eine entsprechende gesetzliche Regelung findet sich in § 79 Abs 1 AktG für den Vorstand einer AG und in § 24 
Abs 1 GmbHG für Geschäftsführer einer GmbH, für letztgenannte allerdings nur bei Tätigkeiten im gleichen 
Geschäftszweig. Im GenG findet sich für den Vorstand einer Genossenschaft keine solche Regelung. Bei 
Genossenschaften betrifft die Regelung des Kodex ausschließlich hauptberuflich tätige Mitglieder des 
Vorstandes. 
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7 Gemäß § 3a Abs 3 GRVO ist für die zustimmende Beschlussfassung im Rahmen einer beschlussfähigen 
Aufsichtsratssitzung die einstimmige Zustimmung aller anwesenden, bei einer Abstimmung im Umlaufweg 
hingegen eine einstimmige Zustimmung sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder erforderlich. 
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8 Der letzte Satz betrifft ausschließlich Interessenskonflikte, die in der natürlichen Person des Aufsichtsrates 
begründet sind.  
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9 zB Finanz-, Personal- und Qualitätskennzahlen 
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10 Diese drei Sätze gelten auch für die Verwaltung von Treuhandgeldern. 
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11 § 4 GRVO schreibt in diesen Fällen die Einholung mehrerer Angebote vor. 
12 Als unabhängig gelten Unternehmen und Personen, die nicht nahe stehend im Sinne der AFRAC-
Stellungnahme 10 bzw. des IAS 24 sind. 
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